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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler:innen,           07.05.2026 
 
entsprechend dem Schulgesetz § 50 (4) beträgt der Eigenanteil an den zu beschaffenden 
Schulbüchern maximal 100,00 Euro. Das Robert-Havemann-Gymnasium hat folgende 
Lernmittel beschlossen, die Sie bei einem Buchhändler Ihrer Wahl kaufen können.  
(Preise nach Schulbuchliste bis 07.05.2026, spätere Änderungen liegen nicht in unserer 
Verantwortung) 
 
Jahrgang 7, Gymnasium, SJ 2026/2027 
 

Fach Titel Verlag ISBN 

Preis 
(EUR) 

Deutsch* Zwei Bücher* __ __ 22,75 

Englisch* Ein Buch* __ __ 12,00 

Spanisch** 
¿Qué pasa? 1 Cuaderno de 
actividades Ausgabe 2025 

Westermann 978-3-14-113723-1 12,25 

Französisch** 

À plus ! Neubearbeitung - 
Französisch als 1. und 2. 
Fremdsprache - Ausgabe ab 
2020 - Band 1 

Cornelsen 978-3-06-122296-3 11,25 

Latein - wird durch die Schule bestellt - 

Geografie 
Diercke Weltatlas - Ausgabe 
2023 

Westermann 978-3-14-100900-2 36,50 

Biologie*** 

Natura Biologie 2 Allgemeine 
Ausgabe Gymnasium ab 
2025 
e-Book 

Klett ECF57345EBA12 6,95 

LOG-Buch**** Schuljahresplaner RHG 26/27   4,32 

Summe:    
 max. 
94.77   

 
*         Die Wahl der Literatur wird durch die jeweilige Fachlehrkraft im laufenden Schuljahr entschieden. 
**        Nur entsprechend der gewählten Fremdsprache kaufen. 
***      Die Einzellizenz gilt nur für ein Jahr. Daher empfiehlt der Fachbereich Biologe die           
           Anschaffung des gedruckten Lehrbuches.  
****     LOG-Buch: Ein einheitlicher Schuljahresplaner 26/27 wird durch die Schule bestellt. 

 
Der Taschenrechner CASIO FX-810 DE CW wird durch den Fachbereich Mathematik über eine 
Sammelbestellung erworben. In den sechs Schuljahren wird ausschließlich dieser Typ 
eingesetzt. Die Kosten übernimmt das jeweilige Elternhaus. 
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Eltern oder Erziehungsberechtigte, die Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem 
Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG), 
Bezieher von Leistungen nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem 
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, bekommen alle Lernmittel [SchuG § 50 (3)] leihweise 
von der Schule, nachdem die Leistungsberechtigung im Original gegenüber der Schule 
nachgewiesen wurde. Das Vorlegen eines gültigen Berlinpasses ist ebenfalls möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Franz Borgwald 
Schulleiter 
 
 
 


